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In 2025 wurde in 9 Fällen ein Antrag auf Schlichtung gestellt. Hiervon  betrafen 8 Fälle das 
Nachbarrecht, d. h. Differenzen über Grenzverläufe und damit verbundene Überbauungen 
sowie Uneinigkeiten über den Rückschnitt grenznah stehender Gehölze.In einem Fall 
wurde aufgrund einer Beleidigung in Einheit mit leichter Körperverletzung und 
Hausfriedensbruch ein Antrag auf Schlichtung gestellt.

Drei Fälle konnten mit einem Vergleich erfolgreich beendet werden, bei sechs Fällen 
wurde keine Einigkeit erzielt bzw. wurden im Vorfeld geschlossen, da Antragsteller 
entweder verstarben, Antragsgegner den Wohnsitz wechselten oder aber die Parteien sich 
im Vorfeld einer Verhandlung geeinigt hatten.

Auch wurden zwei sogenannte Tür- und Angelfälle an den Schiedsmann herangetragen. 
Dies sind Fälle, bei denen kein offizielles Schiedsverfahren eröffnet wird und der „Fall“ 
ohne großen Aufwand durch ein oder zwei Telefonate bzw. Emails erledigt werden kann 
bzw. die Nichtzuständigkeit erklärt wird.

Seit Oktober 2025 gibt es einmal monatlich eine Bürgersprechstunde, bei der es um 
Beratungen und weitere Vorgehensweisen geht bzw. sich die Bürgerinnen und Bürger der 
Verbandsgemeinde Wörrstadt über das Schiedsamt und seine Aufgaben und 
Zuständigkeiten informieren können.

Auch wurden vom Schiedsmann und seiner Stellvertreterin im Laufe des Jahres drei 
Fortbildungen absolviert, die vom Bund der Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. über 
das rheinland-pfälzische Justizministerium angeboten wurden.

Sowohl das Protokoll- als auch das Kassenbuch des Schiedsamts wurden vom Direktorat 
des Amtsgerichts Alzey als Dienstherrn der Schiedspersonen geprüft, es gab keinerlei 
Beanstandungen.

Abschließend gilt unser Dank den Damen und Herren der Wörrstädter Verbands-
gemeindeverwaltung sowie Bürgermeister Markus Conrad, die das Schiedsamt als 
Institution in jeder Hinsicht unterstützen.
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